
G III 1 

 
OOrrttssrreecchhtt  ––  WWaahhllppeerriiooddee  22001111  ––  22001166    

SSttaanndd::  0011..1100..22001133 

 

1 

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Städtischer Betriebshof Schöningen 

 

Aufgrund der §§ 10 und 140 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG) vom 17.12.2010 i.V.m. der Niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung 

(EigBetrVO) vom 27.01.2011 (Nds. GVBl. S. 21), hat der Rat der Stadt Schöningen in 

seiner Sitzung vom 25.09.2013 folgende Betriebssatzung beschlossen. 

 

 

§ 1 

 

Eigenbetrieb, Name, Stammkapital 

 

(1)  Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich  

Gesonderte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit  

(Eigenbetrieb) der Stadt Schöningen nach der Eigenbetriebsverordnung und den Best-

immungen dieser Satzung geführt. Der Eigenbetrieb wird nicht mit Gewinnerzielungs-

absicht betrieben.  

 

(2)  Der Eigenbetrieb führt den Namen Städtischer Betriebshof Schöningen. 

 

(3)  Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 105.031,68 EUR. 

 

 

 

§ 2 

  

Aufgaben 

 

(1) Gegenstand des Eigenbetriebes ist: 

 

 Die Straßenunterhaltung 

 Die Straßenreinigung 

 Die Bewirtschaftung der Grünflächen 

 Das Friedhofswesen 

 Die Handwerkerdienstleistungen 

  

(2)  Der Eigenbetrieb darf unter entsprechender Anwendung und Beachtung der Vorschrif-

ten des § 136 NKomVG weitere Aufgaben übernehmen. 

 

 

 

§ 3 

 

Zusammensetzung und Zuständigkeiten der Betriebsleitung 

 

(1)  Zur Leitung des Eigenbetriebes wird eine Betriebsleiterin/ein Betriebsleiter bestellt.  

  

(2)  Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb selbstständig und führt dessen laufende 

Geschäfte.  
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Dazu gehören insbesondere:  

 

1. Maßnahmen im Bereich der Ablauforganisation,  

 

2. wiederkehrende Geschäfte bis zu einer Wertgrenze im Einzelfall in Höhe von 

30.000 EUR, z.B. Werkverträge, Anordnung notwendiger Instandsetzungsarbeiten, 

Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des lau-

fenden Bedarfs. 

 

3. Personaleinsatz.  

 

 

 

§ 4 

 

Zusammensetzung und Zuständigkeiten des Betriebsausschusses 

 

(1) Der Rat der Stadt bildet nach § 140 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 3 EigBetrVO einen 

Betriebsausschuss.  

Für die Bildung und das Verfahren des Betriebsausschusses gelten die §§ 71 bis 73 

NKomVG. 

 

(2)  Der Betriebsausschuss besteht aus elf Mitgliedern. Zusätzlich gehören dem Betriebs-

ausschuss zwei Mitglieder des Personalrates der Stadt Schöningen zur Vertretung der 

Beschäftigten des Eigenbetriebes mit Stimmrecht an. 

 

(3)  Der Betriebsausschuss entscheidet über  

 

1. die Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen im Rahmen des  

Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 30.000 EUR übersteigt,  

 

2. alle Betriebsangelegenheiten, soweit nicht die Betriebsleitung, der Rat oder der 

Bürgermeister zuständig ist.  

 

3. Mehrausgaben für Einzelvorhaben im Sinne des § 15 Abs. 3 EigBetrVO, wenn der 

geplante Wert mit mehr als 15% überschritten wird. 

 

4. die Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 10.000  

EUR übersteigt,  

 

5. die Stundung von Forderungen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 15.000 

EUR übersteigt, 

  

6. den Erlass bzw. die Niederschlagung von Forderungen und den Abschluss von  

außergerichtlichen Vergleichen, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 3.000 EUR 

übersteigt. 

  

7. die Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der Streitwert im  

Einzelfall mehr als 10.000 EUR beträgt, 
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8. die Vermietungen und Verpachtungen bei einem Jahreszins von mehr als 5.000 

EUR, 

  

9. den Vorschlag an den Rat, den Jahresabschluss festzustellen und über die  

Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden, 

  

10. alle Betriebsangelegenheiten, soweit nicht die Betriebsleitung, der Rat oder die  

 Bürgermeisterin/ der Bürgermeister zuständig ist.  

 

 

§ 5 

 

Aufgaben der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters 

 

(1)  Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Betriebsleitung und 

disziplinarrechtlicher Dienstvorgesetzter des bei dem Eigenbetrieb beschäftigten Per-

sonals.  

 

(2)  Vor der Erteilung von Weisungen der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters soll die 

Betriebsleitung gehört werden.  

 

 

 

§ 6 

 

Vertretung des Eigenbetriebes 

 

(1)  In den Angelegenheiten des Eigenbetriebs, die der Entscheidung der Betriebsleitung  

unterliegen, zeichnet die Betriebsleitung unter Zusatz des Namens des Eigenbetriebes.  

Im Übrigen vertritt die Bürgermeisterin / der Bürgermeister den Eigenbetrieb.  

 

(2)  Die Betriebsleitung kann ihre Vertretungsbefugnis für bestimmte Angelegenheiten 

allgemein oder im Einzelfall auf Bedienstete des Eigenbetriebes übertragen; tarifrecht-

liche Vorschriften sind hierbei zu beachten.  

 

 

 

§ 7 

 

Wirtschaftsplan, Finanzplan 

 

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes werden nach 

dem Zweiten Teil der Eigenbetriebsverordnung auf der Grundlage der Vorschriften 

des Handelsgesetzbuches geführt. 

 

(2) Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Haushaltsjahr der Stadt Schöningen. 
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(3) Der Wirtschaftsplan (§ 13 EigBetrVO) ist rechtzeitig von der Betriebsleitung aufzu-

stellen und über die Bürgermeisterin/den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzu-

legen, der ihn mit dem Beratungsergebnis an den Rat zur Beschlussfassung weiterlei-

tet. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§17 EigBetrVO) wird von der Be-

triebsleitung mit dem Wirtschaftsplan vorgelegt. 

 

 

 

§ 8 

 

Kassen- und Kreditbedarf 

 

 

  Die Kredite und die Sonderkasse des Eigenbetriebes sind mit der Kommunalkasse der 

Stadt Schöningen nicht verbunden. Für die Kredite des Eigenbetriebes gelten die Vor-

schriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.  

 

 

 

§ 9 

 

Dienstanweisung 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister erlässt im Einvernehmen mit der Betriebslei-

tung eine Dienstanweisung zur Regelung der inneren Organisation, des Geschäftsab-

laufs und der Vertretung der Betriebsleitung. 

 

 

 

§ 10 

 

Inkrafttreten 

 

Die Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtischer Betriebshof Schöningen vom 

11.10.2012 außer Kraft. 

 

 

Stadt Schöningen, 25. September 2013 

Der Bürgermeister 

 

        

 

 

Bäsecke 


